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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.2009

Norm

ABGB §1077

1. ABGB § 1077 heute

2. ABGB § 1077 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Die Zustimmung des Vorkaufsberechtigten zu einer Vertragsklausel, die ihn verp6ichtet, die vom Erstkäufer

aufgewendeten Vertragserrichtungskosten zu ersetzen, ist zulässig, wenn sie die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht

unbillig erschwert (hier: Verwendung des Drittvertrags durch den Vorkaufsberechtigten).
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